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LIEBE ELTERN, 

im nächsten Jahr wird Ihr Kind ein „Schulkind“. 

Die Einschulung in die Grundschule ist ein neuer Lebens-

abschnitt für Ihr Kind und für die ganze Familie. Mit einem

Schulkind kommen mit dem neuen Lebensraum Schule

veränderte Tagesabläufe, Hausaufgaben und Ferienzeiten

in den Alltag Ihrer Familie. 

Für Kinder ist es erst einmal aufregend ein Schulkind zu

werden: Sie freuen sich und sind neugierig, aber sie ma-

chen sich natürlich auch Gedanken darüber, was wohl auf

sie zukommt. Die Kindertageseinrichtungen und Grund-

schulen in Hannover arbeiten eng zusammen und helfen so

Ihrem Kind bei dem Übergang in die Schule. 

Damit der Start gut gelingt, findet die Anmeldung zur

Grundschule bereits eineinhalb Jahre vorher statt. Seitens

der Landeshauptstadt Hannover erhalten Sie eine persönli-

che Einladung zur Anmeldung an der für Ihr Kind zuständi-

gen Grundschule. Alle wichtigen und aktuellen

Informationen zum Thema „Schulanmeldung“ sowie die

Telefonnummern von Ansprechpersonen haben wir für Sie

in dieser Elternbroschüre zusammengestellt. Sollten Sie

weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an Ihre 

zuständige Grundschule wenden.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern einen guten Start

und vor allem viel Freude in der Schule

Rita Maria Rzyski

Personal-, Bildungs-, Jugend- und Familiendezernentin 
der Landeshauptstadt Hannover



EINSCHULUNG 
Die Einschulung der Schulanfänger*innen
für das Schuljahr 2021/2022 findet statt am: 

Samstag, dem 04.09.2021

Nähere Einzelheiten zu Zeit und Ort 
wird Ihnen Ihre Grundschule rechtzeitig mitteilen.

BEGINN DER SCHULPFLICHT
Wenn Ihr Kind bis zum 30. September 2021 das
sechste Lebensjahr vollendet, beginnt mit dem Anfang
des Schuljahres 2021/2022 die Schulpflicht.

Jüngere Kinder können aufgenommen werden, wenn
sie die für den Schulbesuch erforderliche geistige, 
körperliche und soziale Reife besitzen. Der Antrag 
kann von den Erziehungsberechtigten bei der 
Anmeldung zur regulären Einschulung gestellt werden.
Über die Aufnahme entscheidet die Schulleitung. 
Mit einer vorzeitigen Aufnahme beginnt für diese 
Kinder ebenfalls die Schulpflicht. 

Für Kinder, die in dem Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30.
September eines Jahres das sechste Lebensjahr vollen-
den, können die Erziehungsberechtigten den Schulbe-
such durch schriftliche Erklärung gegenüber der Schule
um ein Jahr hinausschieben; die formlose Erklärung ist
vor Beginn des betreffenden Schuljahres bis zum 1. Mai
gegenüber der Schule abzugeben. Sie muss nicht be-
gründet werden. Es handelt sich um die Kinder, die in
dem Zeitraum vom 2. Juli bis zum 1. Oktober ihren
sechsten Geburtstag haben. 



SPRACHENTWICKLUNG 
UND SCHULMEDIZINISCHE 
UNTERSUCHUNG 
Die Sprachentwicklung Ihres Kindes wird während des
Besuchs in der Kindertageseinrichtung dauerhaft 
begleitet. Im Jahr vor der Einschulung werden, sofern
benötigt, individuelle Sprachfördermaßnahmen ergrif-
fen. Sollte Ihr Kind bislang keine Kindertageseinrich-
tung besucht haben, wird die sprachliche Entwicklung
Ihres Kindes im Rahmen der Schulanmeldung an der
zuständigen Grundschule festgestellt.
Weitere Informationen zur Sprachentwicklung Ihres
Kindes erhalten Sie in Ihrer Kindertageseinrichtung
oder Ihrer Grundschule.

Im Zeitraum nach den Sommerferien 2020 bis circa
Juni 2021 wird Ihr Kind schulmedizinisch untersucht.
Dazu lädt Sie das Team Sozialpädiatrie und Jugend-
medizin von der Region Hannover nach der Schulan-
meldung schriftlich ein. 
Die Termine finden zeitnah zum sechsten Geburtstag
Ihres Kindes statt. 

Wir bitten Sie schon jetzt, diesen Termin unbedingt
wahrzunehmen. Falls der angebotene Termin für Sie
nicht machbar sein sollte, vereinbaren Sie bitte umge-
hend einen Ersatztermin. 

Nach der schulmedizinischen Untersuchung Ihres 
Kindes können sich Zweifel ergeben, ob der Entwick-
lungsstand und Gesundheitszustand Ihres Kindes so
ist, dass es mit Erfolg und Freude am Unterricht teil-
nehmen kann. Die Schulleitung entscheidet in diesen
Fällen nach einem Gespräch mit Ihnen, ob es sinnvoll
ist, Ihr Kind für ein Jahr vom Schulbesuch zurückzu-
stellen. Sie erhalten dann einen schriftlichen Bescheid,
in dem Grund und Dauer der Zurückstellung angege-
ben sind. 



VERLÄSSLICHE GRUNDSCHULE
Alle Grundschulen sind „Verlässliche Grundschulen",
das heißt, die Kinder bekommen ein Schulangebot von
täglich mindestens fünf Zeitstunden. Für die Kinder 
der 1. und 2. Klassen ist darin - auf Wunsch der Erzie-
hungsberechtigten - ein einstündiges kostenfreies 
Betreuungsangebot enthalten.

GRUNDSCHULEINZUGSBEREICHE
Jede Grundschule hat einen festgelegten Schulbezirk
und somit ist jede Straße in Hannover einer bestimm-
ten Schule zugeordnet. Für die Schulbezirke gilt 
grundsätzlich das Prinzip der kurzen Schulwege. 
Die Entfernungen zur Schule sind so festgesetzt, dass
Ihr Kind den Weg zu Fuß bewältigen kann. Welche
Grundschule für Ihr Kind zuständig ist, wird Ihnen in
dem Anschreiben „Aufforderung zur Schulanmeldung“
mitgeteilt. Dort finden Sie auch die Adresse und die Te-
lefonnummer der Schule.



ANWAHL EINER FREI WÄHLBAREN 
GRUNDSCHULE  IN STÄDTISCHER 
TRÄGERSCHAFT
Unabhängig von der Zuständigkeit nach Schulbezirk können Sie Ihr
Kind auch an einer der nachstehend aufgeführten Schulen in Träger-
schaft der Landeshauptstadt Hannover anmelden. Eine Aufnahme an
allen genannten Schulen kann nur im Rahmen der Aufnahmekapazitä-
ten erfolgen. Bitte informieren Sie Ihre zuständige Schule über Ihre
Anmeldung an einer dieser Schulen.

Schule

Primarstufe der 
Integrierten Gesamt-
schule (IGS) Roderbruch
Ganztagsschule 
Abweichende Uhrzeit
14 Uhr bis 18 Uhr

Südstadtschule 
(Schule mit besonderem 
pädagogischen Profil)

Glockseeschule
(Schule mit besonderem 
pädagogischen Profil)
Ganztagsschule

Bonifatiusschule
(katholische 
Grundschule)

Eichendorffschule
(katholische 
Grundschule)
Ganztagsschule

Kardinal-Bertram-Schule
(katholische 
Grundschule)

Kardinal-Galen-Schule
(katholische 
Grundschule)

Kontaktdaten

Rotekreuzstr. 23 
30627 Hannover  
Tel. 168-48704

Böhmerstr. 10, 
30173 Hannover
Tel. 168-45653

Am Lindenhofe 14
(Döhren) 
30519 Hannover 
Tel. 168-49197

Bonifatiusplatz 6 (List) 
30161 Hannover 
Tel. 168-44147

Hennigesstraße 3 
(Linden)
30451 Hannover 
Tel. 168-43877

Loccumer Str. 46
(Döhren)
30519 Hannover  
Tel. 168-49116

Hinter der Alten Burg
1 (Misburg), 
30629 Hannover 
Tel. 168-32264 

Bitte bei der 
Anmeldung an
den katholischen
Grundschulen die
Taufbescheini-
gung vorlegen!
Die katholischen
Grundschulen
nehmen auch
nicht-katholische
Kinder in be-
grenzter Zahl auf.
Weitere 
Informationen
hierzu erhalten
Sie direkt in 
den katholischen
Schulen. 

Bitte beachten



Vor einer Anmeldung an einer Schule in
freier Trägerschaft oder einer Ganztags-
grundschule in städtischer Trägerschaft sind
Sie verpflichtet, an den Anmeldetagen in die
für Sie zuständige Grundschule zu kommen.
Bitte teilen Sie Ihrer zuständigen Grund-
schule dabei mit, dass Sie eine Anmeldung
an einer Schule in freier Trägerschaft oder
einer Ganztagsgrundschule in städtischer
Trägerschaft beabsichtigen.

SCHULEN IN FREIER TRÄGERSCHAFT
Die Schulpflicht kann auch an einer Schule in freier Träger-
schaft erfüllt werden, sofern die gesetzlichen Vorausset-
zungen vorliegen.
Über das Angebot informieren Sie sich bitte direkt 
bei den Schulen oder im Internet.

GANZTAGSGRUNDSCHULE
Sollte Ihre zuständige Grundschule keine Ganztagsbetreu-
ung anbieten, können Sie Ihr Kind bei Bedarf an einer
Ganztagsgrundschule anmelden und sich um einen Schul-
platz für Ihr Kind bewerben. Diese Ganztagsgrundschule
kann Ihr Kind aufnehmen, sofern es ihre Kapazitäten zulas-
sen. Über die Aufnahme entscheidet die Schulleitung. Ein
Rechtsanspruch auf einen Ganztagsschulplatz besteht
nicht. Nach den Osterferien des Einschulungsjahres erfah-
ren Sie, ob Sie für Ihr Kind den Platz an der gewünschten
Ganztagsschule erhalten.

Im Anhang finden Sie eine Übersicht, welche Grundschu-
len ein Ganztagsangebot vorhalten, und welche Grund-
schulen mittelfristig planen, ein Ganztagsangebot
vorzuhalten.

Einen Informationsflyer zu den Ganztagsgrund-
schulen finden Sie im Internet unter: 
http://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-
Hannover/Bildung/Schulen/Allgemeinbildende-
Schulen-Stadt

Für Interessierte ohne Internetanschluss sind Druck-
exemplare in den Bürgerämtern, Stadtbibliotheken, Schu-
len und im Dienstgebäude des 
Fachbereichs Schule in der 
Brüderstr. 6, 
30159 Hannover erhältlich.



SONDERPÄDAGOGISCHER 
UNTERSTÜTZUNGSBEDARF 
UND INKLUSION
Im Rahmen der schulmedizinischen Untersuchung
Ihres Kindes kann ein sonderpädagogischer Unterstüt-
zungsbedarf festgestellt werden. Möglicherweise 
wissen Sie bereits, dass Ihr Kind einer besonderen 
Förderung bedarf.

Sprechen Sie bitte Ihre Grundschulleitung an, um
die Überprüfung des Bedarfs zu veranlassen. Die
Entscheidung darüber trifft die Landesschulbe-
hörde. 

Körperlich, geistig oder psychisch beeinträchtigte 
Kinder können im Rahmen der Inklusion an einer 
Regelgrundschule oder an einer Förderschule unter-
richtet werden. Diese Förderschulen befinden sich in
der Trägerschaft der Region Hannover. 

Bei der Entscheidungsfindung, ob Ihr Kind im 
Rahmen der inklusiven Schule eine Regel- oder eine
Förderschule besuchen soll, können Ihnen Ihre Grund-
schulleitung oder die zuständige Fachabteilung der
Landesschulbehörde behilflich sein. Grundschulkinder
mit festgestelltem sonderpädagogischen Unterstüt-
zungsbedarf im Bereich Lernen besuchen alle die 
Regelschule. 

Förderschule Franz-Mersi-Schule 
Schwerpunkt Sehen

Förderschule Hartwig-Claußen-Schule
Schwerpunkt Hören
30173 Hannover, Altenbekener Damm 79

Förderschule Heinrich-Ernst-Stötzner-Schule
Schwerpunkt geistige Entwicklung
30655 Hannover, Neue Landstraße 27

Förderschule Wilhelm-Schade-Schule
Schwerpunkt geistige Entwicklung und Lernen
30419 Hannover, Freudenthalstraße 10c

Förderschule  Schule auf der Bult
Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung
30173 Hannover, Janusz-Korczak-Allee 7

Förderschule Albert-Liebmann-Schule
Schwerpunkt Sprache
30655 Hannover, Paracelsusweg 12



HERKUNFTSSPRACHLICHER 
UNTERRICHT
Für Grundschüler*innen ist an vielen Schulstandorten
ein Angebot zum Erlernen oder zur Vertiefung der 
Herkunftssprache eingerichtet.
Sprache ist ein Schlüssel: Wissenschaftliche Studien
haben belegt, dass Mehrsprachigkeit den schulischen
und beruflichen Erfolg verbessert und eine gesunde
Identitätsbildung unterstützt.
Wenn Sie zur Förderung der Herkunftssprache Ihres
Kindes beitragen möchten, melden Sie es für den her-
kunftssprachlichen Unterricht in Ihrer Grundschule an.
Die Gruppe wird in der Regel zum Schuljahresbeginn
eingerichtet. Daher ist es sinnvoll, Ihr Kind direkt bei
der Schulanmeldung für den Herkunftssprachenunter-
richt anzumelden.
Die Teilnahme an diesem Unterricht ist freiwillig, 
jedoch nach Anmeldung verpflichtend.
Sollte Ihre zuständige Grundschule noch keinen her-
kunftssprachlichen Unterricht anbieten, sprechen Sie
Ihre Schulleitung an.
Um einen herkunftssprachlichen Unterricht einzurich-
ten, sind mindestens zehn Anmeldungen erforderlich. 
Alle weiteren Informationen erhalten Sie in Ihrer
Schule.

Sprachförderung
Eine umfassende Sprachförderung ist Voraussetzung
für die erfolgreiche Integration von Schüler*innen
ohne oder mit nur geringen Deutschkenntnissen. Durch
die Zuwanderung der vergangenen Jahre hat der Anteil
an Schüler*innen mit nichtdeutscher Herkunftssprache
zugenommen und deshalb spielt die Sprachförderung
in den Schulen eine erhebliche Rolle. Sprachförderung
ist Teil durchgängiger Sprachbildung in jedem Unter-
richtsfach, Bestandteil von Schulprogrammen und 
Förderkonzepten der Schulen. 
Dazu kommen Sprachfördermaßnahmen vor der Ein-
schulung (Sprachfrühförderung in den Kindertagesstät-
ten, oder durch die Grundschulen), Förderkurse,
Förderunterricht oder Sprachförderung im Rahmen von
Förderkonzepten. Jede einzelne Schule ist gefordert,
für die Schüler*innen mit Sprachförderbedarf die 
geeigneten Formate zu entwickeln und umzusetzen.



INFORMATIONEN
Bitte entnehmen Sie Ihrem Anschreiben, welche Unter-
lagen gemäß Masernschutzgesetz zum Nachweis der
Masernimpfung vorzulegen sind. Mit weitergehenden
Fragen rund um das Schulleben wenden Sie sich bitte
an Ihre Grundschule.

ZUSTÄNDIGE GRUNDSCHULE
Die nach Schulbezirk für Sie zuständige Grundschule
wird Ihnen in dem Anschreiben „Aufforderung zur
Schulanmeldung“ mitgeteilt. 

Für Fragen zum Schulbezirk oder dem Wechsel auf 
andere Schulen wenden Sie sich bitte an Ihre Schule 
oder an die 

LANDESHAUPTSTADT HANNOVER
Fachbereich Schule
Schulorganisation/Team Einschulung
Brüderstr. 6 | 30159 Hannover
Telefon | 0511 168 - 43994
E-Mail | schulorganisation@hannover-stadt.de

Für Fragen zum sonderpädagogischen Förderbedarf, 
zur Inklusion, zu schulpsychologischer Beratung und 
zur Sprachförderung wenden Sie sich bitte an die 

NIEDERSÄCHSISCHE LANDESSCHULBEHÖRDE 
REGIONALABTEILUNG HANNOVER 
Mailänder Str. 2 | 30539 Hannover  
Telefon | 0511 106 - 6000 (Vermittlung)
E-Mail | Poststelle-H@nlschb.niedersachsen.de

Die schulmedizinische Untersuchung findet in den
Dienststellen der fünf Einzugsgebiete der Landeshaupt-
stadt Hannover statt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte
an die

REGION HANNOVER
FACHBEREICH JUGEND
Team Sozialpädiatrie und Jugendmedizin 
Hildesheimer Str. 17 | 30169 Hannover
Telefon | 0511 616 - 22249
E-Mail | jugendmedizin@region-hannover.de



Übersicht der Ganztagsgrundschulen

GS Albert-Schweitzer-Schule
Liepmannstr. 6, 30453 Hannover, Tel. 168-42898

GS Alemannstraße 
Alemannstr. 5 30165 Hannover, Tel.168-44841

GS Am Lindener Markt
Davenstedter Str. 14, 30449 Hannover, Tel. 168-43426

GS Am Sandberge 
Am Sandberge 3, 30539 Hannover, Tel. 168-33203

GS Am Stöckener Bach 
Am Stöckener Bach 5, 30419 Hannover, Tel. 168-49354

GS Am Welfenplatz 
Am Welfenplatz 3b, 30161 Hannover, Tel. 168-36266

Grundschule an der Feldbuschwende 
Oheriedentrift 11, 30539 Hannover, Tel. 168-34228

GS Beuthener Straße 
Beuthener Str. 23, 30519 Hannover, Tel. 168-49161

GS Brüder-Grimm-Schule
Constantinstr. 63, 30177 Hannover, Tel. 168-40224

GS Buchholz-Kleefeld II 
Nackenberger Str. 4, 30625 Hannover, Tel. 168-36647

GS Egestorffschule 
Petristr. 4, 30449 Hannover, Tel. 168-44844

GS Eichendorffschule (katholische Grundschule)
Hennigesstr. 3, 30451 Hannover, Tel. 168-43877

GS Entenfang
Entenfangweg 19, 30419 Hannover, Tel. 168-49341

GS Fichteschule 
Voltmerstr. 60, 30165 Hannover, Tel. 168-44668

GS Fridtjof-Nansen-Schule 
Leipziger Str. 38, 30179 Hannover, Tel. 168-45540

GS Friedrich-Ebert-Schule 
Salzweg 33, 30455 Hannover, Tel. 168-44044

GS Fuhsestraße 
Oertzeweg 5, 30419 Hannover, Tel. 168-49328

GS Gebrüder-Körting-Schule
PetermannStr. 49, 30455 Hannover, Tel. 168-41787

Glockseeschule (Schule mit besonderem pädagogischen Profil)
Am Lindenhofe 14, 30519 Hannover, Tel. 168-49197

GS Glücksburger Weg
Glücksburger Weg 6, 30165 Hannover, Tel. 168-47628

GS Grimsehlweg 
Grimsehlweg 20, 30659 Hannover, Tel. 168-48291

GS Groß-Buchholzer-Kirchweg 
Groß-Buchholzer-Kirchweg 53, 30655 Hannover, Tel. 168-48419



GS Hägewiesen 
Hägewiesen 111, 30657 Hannover, Tel. 168-48454

GS Heinrich-Wilhelm-Olbers-Grundschule 
Olbersstr. 13, 30519 Hannover, Tel. 168-49122

Henning-von Tresckow-Grundschule 
Tresckowstr. 49, 30457 Hannover, Tel. 168-33341

Grundschule im Kleefelde 
Schweriner Platz 1, 30625 Hannover, Tel. 168-48815

GS In der Steinbreite 
In der Steinbreite 54, 30455 Hannover, Tel. 168-42072

GS Kardinal-Galen-Schule
Hinter der Alten Burg 1, 30629 Hannover, Tel. 168-32264

GS Kastanienhof 
Harenberger Str. 31, 30453 Hannover, Tel. 168-45534

GS Kronsberg 
Friedrich-Wulfert-Platz 1, 30539 Hannover, Tel. 168-42024

GS Kurt-Schumacher-Schule 
Eisteichweg 5-7, 30559 Hannover, Tel. 168-32822

GS Loccumer Straße 
Loccumer Str. 27, 30519 Hannover, Tel. 168-49108

GS Lüneburger Damm 
Bevenser Weg 2, 30625 Hannover, Tel. 168-40567

GS Marienwerder 
Westermannweg 10, 30419 Hannover, Tel. 168-40579

GS Otfried-Preußler-Schule
Birkenstr. 12, 30171 Hannover, Tel. 168-45499

GS Pestalozzi-Grundschule
Hinter der Alten Burg 1, 30629 Hannover, Tel. 168-32280

IGS Roderbruch - Primarstufe
Rotekreuzstr. 23, 30627 Hannover, Tel. 168-48701

Rosa-Parks-Grundschule 
Isernhagener Str. 33, 30161 Hannover, Tel. 168-45922

GS Stammesstraße
Stammestr. 53, 30459 Hannover, Tel. 168-42940

GS Suthwiesenstraße 
Suthwiesenstr. 36, 30519 Hannover, Tel. 168-49163

GS Tegelweg
Tegelweg 2, 30179 Hannover, Tel. 168-36482

GS Tiefenriede
Stresemannallee 24, 30173 Hannover, Tel. 168-44220

GS Wasserkampstraße 
Wasserkampstr. 1, 30559 Hannover, Tel. 168-48798

GS Wettbergen 
In der Rehre 43, 30457 Hannover, Tel. 168-32840

GS Wilhelm-Busch-Schule 
Munzeler Str. 23, 30459 Hannover, Tel. 168-49650



Mit einer mittelfristigen Perspektive sind
zunächst folgende Grundschulen für die
Umwandlung in Ganztagsgrundschulen
vorgesehen:

GS Ahlem
Richard-Lattorf-Str. 4, 30453 Hannover, Tel. 168-34130

GS Kestnerstraße
Kestnerstr. 38/39, 30159 Hannover, Tel. 168-46268

GS Mengendamm
Trageweg 20, 30163 Hannover, Tel. 168-48218

GS Mühlenberg
Leuschnerstr. 20, 30457 Hannover, Tel. 168-49571
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